
Obligatorische Krankenpflegeversicherung QualiCare
Basis Comfort

Die obligatorische Krankenpflegeversicherung oder Grundversicherung ist 
eine der Errungenschaften unseres Gesundheitssystems. Ihre Leistungen sind 
bei jedem Anbieter die gleichen und beschränken sich auf das Notwendigste.

Die sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Grundversicherung.

Schliessen Sie Lücken in den Bereichen:  Alternativmedizin, Sehhilfe, 
Prävention und Gesundheitsförderung bei Mutterschaft. 

Das Plus.

Höhere Beiträge als im QualiCare.basis und zusätzliche Leistungen an 
Verhütung bei der Frau. 

AMBULANTE BEHANDLUNGEN

Ärzte, Chiropraktoren, Hebammen Freie Wahl ganze Schweiz 75% max. CHF 3‘000.–/KJ für Ausstandsärzte im Inland

Physiotherapie, Ergotherapie, Ernährungs- und Diabetesberatung, 
Logopädie, Labor

Nach Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) ärztlich verordnet

Ärztliche Leistung im Ausland Europa: Inlandtarif des jeweiligen Landes              
Übriges Ausland max. doppelter Ansatz gemäss KVG

75% für ambulante Behandlungen im Notfall 75% für ambulante Behandlungen im Notfall,  
für geplante Behandlungen 75% max. CHF 1'000.--/KJ

MEDIKAMENTE

Ärztlich verordnete, kassenpflichtige Präparate Gemäss Spezialitätenliste (SL)

Nicht kassenpflichtige  Präparate 75% max. CHF 1‘200.–/KJ 75% max. CHF 5‘000.–/KJ

STATIONÄRE BEHANDLUNG

Akutspital, Rehabilitation (mit vorgängiger Kostengutsprache) Allg. Abt. in Spitäler auf der Spitalliste des Wohn- oder Standortkantons 

Ärztliche Leistung im Ausland Europa: Inlandtarif des jeweiligen Landes
Übriges Ausland max. doppelter Ansatz gemäss KVG

ALTERNATIVMEDIZIN

Akupunktur, TCM, Homöopathie, Anthroposophische Medizin, 
Phytotherapie

Eidg. dipl. Arzt mit FMH-Weiterbildung

Natürliche Heilmethoden gemäss Liste SLKK 75% bei anerkannten EMR-Therapeuten 75% bei anerkannten EMR-Therapeuten

Natürliche Heilmittel 75% max. CHF 1‘200.–/KJ 75% max. CHF 5‘000.–/KJ

HILFSMITTEL ÄRZTLICH VERORDNET Gemäss Mittel- und Gegenstände-Liste (MiGeL) 75% max. CHF 300.–/KJ 75% max. CHF 500.–/KJ

BRILLENGLÄSER ODER KONTAKTLINSEN CHF 180.–/KJ bis zum 18. Altersjahr ärztlich verordnet 75% max. CHF 200.–/KJ 75% max. CHF 300.–/KJ

PRÄVENTION

Impfungen Nach Krankenpflege- Leistungsverordnung (KLV)
75% insgesamt max. CHF 300.–/KJ 75% max. CHF 750.–/KJ

Vorsorgeuntersuch (Gynäkologische Vorsorge) und CheckUps

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Schwangerschaftsgymnastik, Babyschwimmen, Entspannungs- und 
Bewegungskurse, usw. gem. Liste SLKK

75% max. CHF 200.– pro Kurs/KJ,  insgesamt max. CHF 500.–/KJ 75% max. CHF 200.– pro Kurs/KJ, insgesamt max. 800.–/KJ

Fitnesscenter (Qualitop) 75% max. CHF 300.–/KJ 75% max. CHF 300.–/KJ

Vasektomie / Sterilisation bei der Frau gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) 75% max. CHF 500.–/einmalig 75% max. CHF 500.–/einmalig

Verhütung für die Frau 50% max. CHF 200.–/KJ

MUTTERSCHAFT

Geburtsvorbereitung CHF 150.– bei dipl. Hebammen

Stillberatung 3 Sitzungen bei  dipl. Hebammen

Stillgeld CHF 200.– (pro Kind)

Schwangerschaftsgymnastik/ Rückbildungsymnastik Siehe Gesundheitsförderung Siehe Gesundheitsförderung

PSYCHOTHERAPIE

Nichtärztliche Psychotherapie ärztlich verordnet Psychologische Psychotherapie gemäss KLV 75% max. CHF 2‘000.–/KJ insgesamt max. für 4 Jahre 75% max. CHF 2‘000.–/KJ insgesamt max. für 4 Jahre

KOSMETISCHE EINGRIFFE

Nasen-, Ohren-, Narbenkorrektur, Brustverkleinerung bei der Frau 50% pro Behandlung max. CHF 2‘000.–

KUREN

Badekur stationär, ärztlich verordnet CHF 10.–/T max. 21 T/KJ in einem zugelassenen Heilbad Kostenübernahme aus Spitalzusatzvers. für Bade- und Erholungskur Kostenübernahme aus Spitalzusatzvers. für Bade- und Erholungskur

SPITEX

Hauskrankenpflege, ärztlich verordnet Nach Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV)

TRANSPORTE, RETTUNG, REPATRIIERUNG

Transport, medizinisch indiziert 50% max. CHF 500.–/KJ

Kostenübernahme aus Assistance Versicherung* Kostenübernahme aus Assistance Versicherung*Rettung, medizinisch indiziert 50% max. CHF 5‘000.–/KJ

Repatriierung, Rückreise, medizinisch indiziert

Suchaktion, Bergung, medizinisch indiziert Kostenübernahme aus Assistance Versicherung max. 10'000.-  p. P. Kostenübernahme aus Assistance Versicherung max. 10'000.-  p. P.

ZAHNÄRZTLICHE BEHANDLUNG

Kassenpflichtige zahnärztliche Behandlung gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV)

Npfl wie Röntgen, Extraktion, Anästhesie, Gingivektomie Gesamthaft max. CHF 300.–/KJ**

Kieferorthopädische- oder orthodontische Massnahmen 75% max. 10‘000.– bis zum 20. Altersjahr, sofern ein Elternteil auch 
SLKK-QualiCare versichert ist** 

75% max. 10‘000.– bis zum 20. Altersjahr, sofern ein Elternteil auch 
SLKK-QualiCare versichert ist**

* SLKK-QualiCare Versicherte  kommen kostenlos in den Genuss der Assistance Versicherung ** weitere Leistungen aus der Zahnpflegeversicherung sofern versichert

F1 F2 F3 F4 ALLGEMEIN HOTEL HALBPRIVAT PRIVAT

Mit dieser Versicherung 
können Sie sich in jedem 
öffentlichen Spital 
der Schweiz auf der 
allgemeinen Abteilung 
behandeln lassen. Die 
Versicherung übernimmt 
den Preisunterschied zum 
fehlenden Kantonsanteil.

Profitieren Sie von der 
halbprivaten Abteilung, 
die in der Regel über 
Zweibettzimmer verfügt. 
Auch hier stehen Ihnen alle 
öffentlichen und privaten 
Heilanstalten der Schweiz 
offen. Je nach Spital haben 
Sie freie Arztwahl.

Dieses Paket erlaubt 
Ihnen die Behandlung auf 
der privaten Abteilung 
mit Einbettzimmer. Im 
öffentlichen Spital haben 
Sie meist Anspruch auf 
die Behandlung durch den 
Chefarzt – im Privatspital 
besteht freie Arztwahl.

Oft auf Reisen?  
Mit dieser Versicherung 
geniessen Sie weltweit 
dieselben Leistungen wie 
bei Privat F3: Sämtliche 
Behandlungskosten sind 
gedeckt – in jedem Spital 
und in jedem Land.

Bestimmen Sie spontan vor Spitaleintritt, in welcher Abteilung Sie behandelt 
werden wollen: allgemein, halbprivat oder privat. So bezahlen Sie nur das,  
was Sie wirklich brauchen. Die Assistance Versicherung sowie die Privat- und 
Verkehrsrechtsschutzversicherung der SLKK sind kostenlos enthalten.

STATIONÄRE 
BEHANDLUNG

Akutspital, Rehabilitation
(mit vorgängiger  
Kostengutsprache duch die 
SLKK)

Allgemeine Abteilung
ganze Schweiz 
Dauer: med. Indikation

Halbprivate Abteilung 
ganze Schweiz 
Dauer: med. Indikation

Private Abteilung 
ganze Schweiz 
Dauer: med. Indikation

Private Abteilung 
weltweit 
Dauer: med. Indikation               

Allgemeine Abteilung 
ganze Schweiz 
Taggeld CHF 50.–/Tag,  
max. 180 Tage

Allgemeine Abteilung 
in öffentl. Spitälern mit 
Einbettzimmern, 
ohne Selbstbehalt, 
max. 180 Tage

Halbprivate Abteilung 
ganze Schweiz 
Selbstbehalt CHF 50.–/Tag,  
max. 180 Tage

Private Abteilung 
ganze Schweiz 
Selbstbehalt CHF 200.–/Tag,  
max. 180 Tage

Psychiatrische Klinik max. 180 Tage, einmalig max. 180 Tage, einmalig

KUREN

Badekuren,  
ärztlich verordnet

CHF 20.–/Tag
max. 21 Tage/KJ

CHF 40.–/Tag
 max. 21 Tage/KJ

CHF 50.–/Tag
max. 21 TageKJ

CHF 50.–/Tag
max. 21 Tage/KJ

CHF 40.–/Tag 
max. 21 Tage/KJ

Erholungskur 
nach Spitalaufenthalt, 
ärztlich verordnet

CHF 40.–/Tag
 max. 28 Tage/KJ

CHF 60.–/Tag
max. 28 Tage/KJ

CHF 80.–/Tag
max. 28 Tage/KJ

CHF 80.–/Tag
max. 28 Tage/KJ

CHF 60.–/Tag
max. 28 Tage/KJ

SPITEX

Hauskrankenpflege, 
ärztlich verordnet

CHF 40.–/Tag 
max. 90 Tage/KJ

CHF 60.–/Tag
max. 90 Tage/KJ

CHF 80.–/Tag 
max. 90 Tage/KJ

CHF 80.–/Tag 
max. 90 Tage/KJ

CHF 50.–/Tag
max. 90 Tage/KJ

AUSLAND

im Notfall 
(aus der Ferien- und Reise-
versicherung)*

max. 6 Wochen pro Auslandaufenthalt
Kostenübernahme aus der Ferien- und Reiseversicherung

max. 6 Wochen pro Auslandaufenthalt
Kostenübernahme aus der Ferien- und Reiseversicherung

TRANSPORTE

Transporte, 
med. Indikation

Kostenübernahme aus der Assistance Versicherung Kostenübernahme aus der Assistance Versicherung

Suchaktion, Bergung Kostenübernahme aus der Assistance Versicherung max. CHF 10‘000.– pro Person Kostenübernahme aus der Assistance Versicherung max. CHF 10‘000.– pro Person

ROOMING-IN CHF 50.– pro Tag. Max. 30 aufeinanderfolgende Tage. Pro KJ max. 3 Fälle aus der Versicherung des Kindes

* bei bestehender Spitalzusatzversicherung (F1–F4 oder SuperFlex©) kommen Sie kostenlos in den Genuss der Ferien- und  
Reiseversicherung, der Assistance und der Privat- und Verkehrsrechtsschutzversicherung

Für die Leistungsausrichtung gelten die gültigen AVB/VVG sowie die ergänzenden Bedingungen (EB). Leistungen aus 
den Spitalzusatzversicherungen werden immer im Nachgang zu denjenigen aus den Sozialversicherungen erbracht.

Spitalzusatzversicherung*

Grundversicherung
Sistierung der Unfalldeckung in der obligatorischen 
Krankenpflege versicherung 6%.
Skonto
Bei jährlicher und halbjährlicher Zahlung. Die SLKK behält 
sich vor, die Konditionen jederzeit anzupassen.
Familienrabatt
Familienrabatt für ausgewählte Zusatzversicherungen 
der SLKK ab 3 Personen im gleichen Haushalt, gleicher 
Zusatzversicherungskategorie und gleicher Rechnung. 
Die SLKK behält sich vor, die Rabattsätze jederzeit 
anzupassen.

Prämien sparen

SuperFlex©*

Unsere Notrufnummer für Hilfe im 
Ausland

+41 44 655 13 58
Als Partner der SLKK agiert die Notrufzentrale der Medi-
call national und international rund um die Uhr. Im Namen 
der SLKK regelt sie die notwendigen Schritte effizient und 
kompetent. Rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr sind 
ausschliesslich Fachkräfte mit medizinischer Assistan-
ce-Erfahrung im Einsatz. Erfolgt ein Anruf auf die Not-
rufnummer, nehmen sich diese sofort persönlich den An-
liegen und Bedürfnissen des Patienten an sofern sich diese 
im Ausland befinden.

Medicall
TelCare
Alternatives Versicherungsmodel mit Telefonkonsultation. 
HomeCare
Mit der Wahl des Hausarzt-Modells verzichten Sie auf die 
freie Arztwahl. Sie verpflichten sich, im Krankheitsfall 
immer zuerst den gewählten Hausarzt (gem. Liste  
www.arztmap.ch) aufzusuchen.
SmartMed
Mit dem digitalen Versicherungs-Modell haben Sie einfach 
und unkompliziert 24 Stunden und 7 Tage die Woche Zu-
griff  auf ärztliche Leistungen via App.

Franchisen
Wählbare Franchisen in der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung und der kombinierten Spitalzusatz-
versicherungen.

Franchise Spitalzusatzversicherungen F1–F4
10% bei einer Jahresfranchise von CHF 1 000.–
20% bei einer Jahresfranchise von CHF 2 000.–
35% bei einer Jahresfranchise von CHF 3 000.–
50% bei einer Jahresfranchise von CHF 4 000.–
70% bei einer Jahresfranchise von CHF 5 000.–
Mehrjahresverträge
Beim Abschluss von Dreijahresverträge in den Spitalzu-
satzversicherungen F1–F4 und SLKK SuperFlex®gewähren 
wir Ihnen 10% Prämienrabatt.



Die SLKK macht ihre Versicherten 
fi t für alles, was das Leben bringt. 
Mit vernünft iger Beratung «von 
Mensch zu Mensch», mit nachvoll-
ziehbaren, att raktiven Leistungen 
und mit konstanten, fair kalkulier-
ten Prämien.

Leistungsübersicht

Die SLKK macht 
ihre Versicherten 
fi t für alles, was 
das Leben bringt.

In jeder Lebensphase vernünftig versichert: 

Singles + Paare

Kind + Familie

Schwangerschaft + Geburt

Best Ager + Senioren

Sie sind aktiv und stehen mitt en im Leben. Wer hat da 
noch Zeit, sich über den Versicherungsschutz Gedanken 
zu machen? Die SLKK weiss das und unterstützt Sie ge-
zielt mit leicht verständlichen Versicherungspaketen. So 
sind Sie im In- und Ausland auf der sicheren Seite. Und 
sparen bares Geld.

Das Familienleben hat seinen ganz eigenen Rhythmus. 
Stundenpläne und Termine machen Zeit zum kostbaren 
Gut. Und die Haushaltskasse muss plötzlich für Sommer-
ferien zu viert reichen – aber auch für Zahnspangen oder 
Therapien. Die SLKK hilft  Ihnen, Ihre Familie vernünft ig 
abzusichern.

Mit dem ersten Baby beginnt ein aufregender neuer Le-
bensabschnitt . Emotionen bewegen Sie, aber auch viele Fra-
gen. Egal zu welchem Zeitpunkt: Die SLKK ist immer für Sie 
da – ob vor der Schwangerschaft  oder nach der Geburt. Mit 
einem off enen Ohr und mit vielen nützlichen Leistungen.

Ein neues Freiheitsgefühl kündigt sich an, je näher der Tag 
der Pensionierung rückt. Pläne werden gemacht. Lang ge-
hegte Träume warten darauf, verwirklicht zu werden. Es 
fallen allerdings auch die Versicherungsleistungen durch 
den Arbeitgeber weg. Die SLKK hilft  Ihnen, damit keine 
Deckungslücken entstehen.

Assistance Versicherung
Rett ungs- und Suchaktionen, aber auch Rücktransporte aus 
dem Ausland in ein Schweizer Spital sind aufwändig und 
teuer. Die SLKK bietet allen Kunden mit einer Zusatzversi-
cherung (QualiCare oder Spitalzusatzversicherung) in Zu-
sammenarbeit mit einem Partner ohne Kostenfolge die As-
sistance Versicherung an.

Macht das für mich Sinn?
Wer im Ausland erkrankt oder einen Unfall erleidet, hat 
oft  mit zusätzlichen Hürden zu kämpfen – vor allem in fi -
nanzieller und organisatorischer Hinsicht. Mit unserer 
Assistance Versicherung kümmert sich die SLKK um un-
gedeckte Kosten für Transport, Rett ung, Rückreise, Such-
aktionen oder Bergungen.

Privat- und Verkehrsrechtsschutz
Keine Angst vor den Kostenfolgen eines Rechtsstreits: Die 
SLKK VERSICHERUNGEN bietet Ihnen in Zusammenarbeit 
mit der CAP diese Rechtsschutz-Versicherung an.

Macht das für mich Sinn?
Jedem kann es passieren, dass er in privat- oder verkehrs-
rechtliche Streitigkeiten verwickelt wird. Unsere Ver-
sicherten profi tieren, ohne Prämienfolge, von diesem 
Versicherungsschutz.

Unfall-Zusatzversicherung UTI
Falls Sie nicht über Ihren Arbeitgeber versichert sind oder 
wenn Sie sich zusätzlich absichern möchten, dann ist die 
Unfall-Zusatzversicherung eine gute Wahl. Sie lindert die 
fi nanziellen Auswirkungen eines Unfalls – auch für Ihre 
Angehörigen.

Macht das für mich Sinn?
Ob Single, Paar oder Familie: Ein Todesfall kann für die 

Angehörigen hohe Einbussen beim Lebensstandard zur 
Folge haben. Auch bei Invalidität ist schnelle und unkom-
plizierte fi nanzielle Hilfe eine wichtige Stütze, z.B. für bau-
liche Anpassungen oder die Anschaff ung von Hilfsmitt eln.
Unsere Unfallversicherung erbringt bei Unfall-Tod und 
Unfall-Invalidität eine Kapitalleistung, deren Höhe Sie ver-
traglich vereinbaren. Sie können auch unfallbedingte Hei-
lungskosten versichern lassen und im Spital auf der priva-
ten Abteilung behandelt werden.

Diese Kapitalversicherung ergänzt die eventuell vorhan-
denen gesetzlichen Leistungen der staatlichen Sozialver-
sicherungen und bietet somit zusätzlichen Schutz.

Taggeldversicherung VVG
Sichern Sie Ihr Einkommen für den Fall, dass Sie erwerbs-
unfähig werden: Sei es durch Mutt erschaft , eine Krankheit 
oder einen Unfall.

Macht das für mich Sinn?
Die Taggeldversicherung mildert einen Erwerbsausfall bei 
bestätigter Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, Mutt er-
schaft  oder Unfall.

Risiko-Kapitalversicherung KTI
Schützen Sie sich und Ihre Angehörigen vor den wirtschaft -
lichen Folgen bei Invalidität oder Tod infolge Krankheit. Im 
Schadensfall wird das versicherte Kapital ausgezahlt.

Macht das für mich Sinn?
Ob Single, Paar oder Familie: Ein Todesfall kann für die 
Angehörigen hohe Einbussen beim Lebensstandard zur 
Folge haben. Auch bei Invalidität ist schnelle und unkom-
plizierte fi nanzielle Hilfe eine wichtige Stütze, z.B. für bau-
liche Anpassungen oder die Anschaff ung von Hilfsmitt eln.

Unsere Risikokapital-Versicherung erbringt bei Tod oder 
Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit eine Kapitalleistung, 
deren Höhe Sie frei wählen. Im Schadensfall wird diese zu-
sätzlich zu den Leistungen aus der staatlichen und berufl i-
chen Vorsorge ausbezahlt.

Zahnpflegeversicherung
Zahnärztliche Behandlungen schmerzen oft  doppelt: Zu-
erst auf dem Zahnarztstuhl und dann im Geldbeutel. Mit der 
Zahnpfl egeversicherung übernimmt die SLKK einen bedeu-
tenden Teil Ihrer Behandlungskosten.

Macht das für mich Sinn?
Zahnmedizinische Behandlungen sind kostspielig und 
können – oft  unvorhergesehen – ein grosses Loch in die 
Haushaltkasse reissen. Mit unserer Zahnpfl egeversiche-
rung lässt sich dieses fi nanzielle Risiko ein gutes Stück ver-
mindern.

Ferien- und Reiseversicherung
Damit Ihre Traumreise nicht zum Alptraum wird: Mit der 
Ferien- und Reiseversicherung übernimmt die SLKK die Hei-
lungskosten im Ausland. Sie ist bei verschiedenen SLKK-Zu-
satzversicherungen kostenlos dabei.

Macht das für mich Sinn?
Mit dem Abschluss unserer Ferien- und Reiseversicherung 
sind Sie während maximal 6 Wochen pro Reise für notfall-
mässige Behandlungen bei Krankheit, Unfall und Mutt er-
schaft  im Ausland versichert. Ebenso sind notfallmässige 
Transporte zu einer geeigneten Behandlungsmöglichkeit  
während des Auslandaufenthaltes versichert, nicht aber 
die Repatriierungskosten.

KRANKENKASSE SLKK
SLKK VERSICHERUNGEN
Hofwiesenstrasse 370 
8050 Zürich

Tel. 044 368 70 30
info@slkk.ch
www.slkk.ch
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Ergänzende Versicherungen


